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LANDESSOZIALGERICHT BADEN-WÜRTTEMBERG 

Im Namen des Volkes 

Urteil 
in dem Rechtsstreit 

- Klägerin und Berufungsbeklagte -

Proz.-Bev.: DGB Rechtsschutz GmbH 
Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

gegen 

Land Baden-Württemberg 

- Beklagter unci Berufungsklägerin -

Der 8. Senat des Landessozialgerichts Baden-Württemberg in Stuttgart 
hat ohne mündliche Verhandlung am 23.11.2018 durch 

den Richter am Landessozialgericht  
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für Recht erkannt: 

Die Berufung des Beklagten gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts 
Mannheim vom 21.12.2017 wird zurückgewiesen. 

Der Beklagte hat der Klägerin deren außergerichtliche Kosten auch im 
Berufungsverfahren zu erstatten. 
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Der versorgungsärztlichen Stellungn hme von Dr. B vom 24.01.2017 (Blatt 169 der Beklag

tenakte) folgend wies der Beklagte durch das Regierungspräsidium Stuttgart - Landesversor

gungsamt- den Widerspruch der Kl' gerin zurück (Widerspruchsbescheid vom 21.02.2017, Blatt 

171/172 der Beklagtenakte). 

Die Klägerin hat unter Vorlage eines ttestes von Dr. M vom 27.03.2017 am 20.03.2017 beim 

Sozialgericht (SG) Mannheim Klage erhoben. Ihr HNO-Arzt habe bestätigt, dass die Hörgeräte

versorgung nicht ausreiche um die a Taubheit grenzende Schwerhörigkeit beidseits zu kompen

sieren. Er empfehle die Anerkennun des Merkzeichens „B". 

Das SG hat Beweis erhoben durch sc iftliche Befragung der die Klägerin behandelnden Ärzte als 

sachverständige Zeugen. 

Der Facharzt für HNO-Heilkunde D ·. M  hat dem SG am 10.05.2017 (Blatt 25/27 der SG

Akte) geschrieben, die Klägerin leide unter einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit beider

seits, die auch durch eine Hörgeräte ersorgung nicht ansatzweise befriedigend kompensiert wer

den könne. Es erscheine angemessen das Merkzeichen „B" anzuerkennen. 

Dr. U , Ärztin für Allgemeinrn dizin, u.a., hat dem SG am 16.05.2017 geschrieben (Blatt 

28/34 der SG-Akte), die Klägerin wi ke in den letzten Monaten deutlich verunsicherter und weni

ger souverän im Umgang mit auftre nden Beschwerden. Von Seiten der Praxis müsse man ver

mehrt Hilfestellung leisten z.B. Ten inabsprachen, Erklärung von Befunden. Es bestehe die Be

rechtigung für eine ständige Begleitu g, da die Klägerin stark hörbehindert und bei der Benutzung 

von öffentlichen Verkehrsmitteln be der Orientierung auf fremde Hilfe angewiesen sei, sobald 

sich eine Änderung im Fahrablauf er ebe. 

Hiergegen hat der Beklagte unter Vo lage der versorgungsärztlichen Stellungnahme von Dr. B

 (Arzt für Radiologie-Sozialmed' in-Öffentliches Gesundheitswesen) vom 06.06.2017 (Blatt 

37/38 der SG-Akten) u.a. darauf hi gewiesen, dass bei Gehörlosen oder bei Menschen mit an 

Taubheit grenzender Schwerhörigke t die Annahme der Notwendigkeit ständiger Begleitung nur 

bei erheblichen Störungen der Ausgl ichsfunktiort gerechtfertigt sei. Derartige Störungen der Aus

gleichsfunktion seien zum Beispiel e ne Sehminderung auf beiden Augen, die mit einem GdB von 

wenigstens 3 0 zu beurteilen sei ade eine geistige Behinderung mit einem GdB von wenigstens 

50. Diese Voraussetzungen erfülle d'e Klägerin nicht.


























